
 

Ausgabe- / Rücknahmebeleg für Standrohre             

Datum:_________________________                 Ort:      26757 Borkum 

Die SWB stellen der Firma:______________________________  Tel.:_____________________________ 

Anschrift:______________________________________________________________________________ 

Name des Ausleihenden:_______________________________ im Rahmen des Mietvertrages bereit: 

Standrohr mit Zahler-Nr. Stand: 

Schieberschlüssel ja nein 

Verwendungszweck: 

 

Die Ausleihgebühr für das Standrohr beträgt pauschal brutto 50,00 € (netto 46,73 €) für die Bereitstellung 

und Reinigung, zzgl. eines Mietpreises von brutto 1,01 € / Tag (netto 0,94 € / Tag). 

Der Verbrauchspreis wird für jeden durch Zähler gemessenen vollen Kubikmeter Wasser berechnet und 

beträgt brutto 1,51 €/cbm (netto 1,41 €/cbm). 

Die Abrechnung erfolgt mit den in Klammern aufgeführten Nettopreisen, die Mehrwertsteuer in der jeweils 

gesetzlich festgelegten Höhe (z.Zt. 7 %) wird zusätzlich berechnet. 

Der Mieter bestätigt mit seiner Unterschrift die Entgegennahme eines ordnungsgemäßen, funktionsfähigen 

Standrohres. Er bestätigt die allgemeinen Ausleihbedingungen erhalten zu haben und sich nach diesen zu 

richten. 

Unterschrift Mieter: _____________________________________ 

Unterschrift SWB: _____________________________________ 

 

Rückgabedatum:________________Rückgabestand:_________________Verbrauch________________m³ 

Ventilgriff i.O.  nicht i.O.  

Ventilspindel i.O.  nicht i.O.  

Zählerdeckel i.O.  nicht i.O.  

Zählerglas i.O.  nicht i.O.  

Fußdichtung i.O.  nicht i.O.  

Handgriff i.O.  nicht i.O.  

Systemtrenner i.O.  nicht i.O.  

Steigrohr i.O.  nicht i.O.  

Schieberschl. i.O.  nicht i.O.  

Sonstiges: 
 

 

Es wurden keine Mängel festgestellt.  

Der Mieter erkennt die angegebenen Mängel an, die Mängel werden durch  
die Stadtwerke beseitigt und dem Mieter in Rechnung gestellt. 
 

Unterschrift Mieter:________________________ Unterschrift SWB:_____________________________ 

                         

              Gültig ab 01.07.2014 

 

 


